
014 der Beila en zu den Steno ra hischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xx. xxxxxx xxxx, mit 
dem das Amtshaftungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949, in 
er Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 60/1952, 
GBI. Nr. 218/1956 und BGBI. Nr. 38/1959 wird 

. ie folgt geändert: 

1 
Der § 7 hat zu lauten: 

. "S. 7 . Wenn österreichische Staatsa?ge~örige . in 
mem fremden Staat Ersatzansprüche Im Smne dIe­
s Bundesgesetzes überhaupt nicht oder nicht 

~nter den gleichen Bedingungen geltend machen 
können wie Angehörige des betreffenden Staates, 
ilind wenn ihren Interessen auch nicht in anderer 

eise durch den betreffenden Staat Rechnung 

getragen wird, kann die Bundesregierung durch 
Verordnung festlegen, daß den Angehörigen -des 
betreffenden Staates Ansprüche auf Grund dieses 
Bundesgesetzes nicht zustehen." 

Artikel 11 

§ 7 des Amtshaft!lngsgesetzes in der Fassung die­
ses Bundesgesetzes findet auf Schäden, die vor des­
sen Inkrafttreten entstanden sind, keine Anwen­
dung . 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1982 in 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraue 
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2 1014 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Der derzeitig in Geltung stehende § 7 des Amtshaftungsgesetzes wird in der ständigen Gerichts- und 
Verwaltungspraxis dahin gehend ausgelegt, daß Ausländern Amtshaftungsansprüche nur unter der V or­
aussetzung der materiellen Gegenseitigkeit zustehen. Diese Auslegung hat in der Praxis einerseits zu unbe­
friedigenden, dem Ansehen Österreichs im Ausland abträglichen Ergebnissen und andererseits zu schwer­
wiegenden Problemen in verwaltungsökonomischer Hinsicht geführt. 

Ziel: 

Die erwähnten negativen Auswirkungen sollen durch die vorgeschlagene Neufassung des § 7 des 
Amtshaftungsgesetzes in Hinkunft ausgeschlossen werden. 

Lösung: 

Der Grundsatz der materiellen Gegenseitigkeit soll durch jenen der formellen Gegenseitigkeit ersetzt 
werden. Dieser soll jedoch im Interesse eines möglichstwirksamen Schutzes der Interessen österreichischer 
Staatsbürger im Ausland nicht uneingeschränkt, sondern in abgeschwächter und modifizierter Form gei­
ten. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Im Hinblick auf die geringe Anzahl jener Fälle, in denen Ersatzansprüche wegen Fehlens der mate­
riellen Gegenseitigkeit nicht anerkannt und auch keine "Ex-gratia"-Leistungen geleistet wurden, ist mit 
keinem wesentlichen zusätzlichen Kostenaufwand zu rechnen. Einem allenfalls vermehrten Kostenauf­
wand stünde jedoch die jedenfalls gegebene administrative Kostenersparnis gegenüber. 
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1014 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Gemäß § 7 des Amtshaftungsgesetzes (AHG) 
$teht Ausländern ein Ersatzanspruch auf Grund 
~ieses Bundesgesetzes nur insoweit zu, als die 

~
egenseitigkeit verbürgt ist. Sofern diese nicht in 
undgemachten Staatsverträgen festgelegt oder 
ofern nicht im BGBI. kundgemacht ist, daß die 

Gegenseitigkeit nach den innerstaatlichen V or-

r
hr.iften .des fre~den Staates verbürgt ist, hat das 
encht eine - bindende - Erklärung des Bundes­
anzleramtes einzuholen. 

Ausgehend vom Bericht des Ausschusses für Ver­
waltungsreform vom 30. April·1948, 595 BlgNR V. 

tp, wird § 7 AHG in der ständigen Gerichts- und 
erwaltungspraxis dahin gehend ausgelegt, daß er 

abweichend von dem in § 33 ABGB verankerten 
Prinzip der formellen Gegenseitigkeit -. das 
~rfordernis der materiellen Gegenseitigkeit auf­
stelle. Materielle Gegenseitigkeit bedeutet im vor­
liegenden Zusam.menhang,· daß einem Ausländer 

t
·n Ersatzanspruch nur dann zusteht, wenn in sei­
em Heim~tstaat eine.m öst~rreichische.n Staatsbür­
er der gleIChe Anspruch eingeräumt Ist, der dem 
usländer auf Grund des AHG im Inland zustehen 

I ürde (vgl. dazu fo e ben s t ein - K a n i a k, 

r
~~:~~).tar zum Amtshaftungsgesetz, 1951/57, 

Diese Auslegung des § 7 AHG hat in der Praxis 
~ zweifacher Hinsi~htzu unbefriedigenden. Ergeb­
Issen und schwerwiegenden Problemen geführt: 

1. Die aus § 7 AHG abgeleitete Forderung mate­
ieller Gegenseitigkeit bedeutet praktisch die For­
erung der Identität der ausländischen mit der­

nländischen Rechtslage auf dem Gebiet der Amts­
aftung. Dabei wird das Erfordernis der materiel­

en Gegenseitigkeit in der Praxis besonders streng 

i
i usgelegt. Es genügt. nämlich .nicht all~in. die Identi­
ät der Rechtslage In mateneller HinSicht (Scha­
enszufügung durch ein Organ in Vollziehung der 
esetze, Rechtswidrigkeit, Verschulden); sondern 

ie wird auch in formeller Hinsicht, für das Amts­
I aftungsverfahren, gefordert (Zuständigkeit der 
Gerichte, Instanzenzug, Identität der Verjährungs-

f

egelung usw.). . . 

Diese Praxis hat .~u unb!lIige.n, unbefriedigende? 
nd dem Ansehen Osterreichs Im Ausland abträgh­
hen Ergebnissen geführt - insbesondere dann, 

'wenn im konkreten Fall das Verschulden österrei­
chischer Organe unbestritten war und Ersatzan~ 
sprüche lediglich mangels materieller Gegenseitig­
keit im Verhältnis zum Heimatstaat des verletzten 
Ausländers nicht anerkannt werden konnten. In 
einigen Fällen - etwa der BRD und der Schweiz 
gegenüber - sah man sich durch besonders 
schwerwiegende Anlaßfälle zum Abschluß eigener 
Amtshaftungsverträge veranlaßt. Diese Staatsver­
träge, die auf Gesetzesstufe stehen und als· "Ieges 
posteriores" dem § 7 AHG im· Verhältnis zu den 
betreffenden Staaten derogieren, ersetzen durch­
wegs das Erfordernis der materiellen. Gegenseitig­
keit durch das der formellen Gegenseitigkeit. Dem­
nach' genügt für die Geltendmachung von Amts­
haftungs ansprüchen in Österreich, daß österreichi­
sche Staatsbürger im betreffenden Ausland auf dem 
Gebiet der Amtshaftung den Angehörigen dieses 
Staates gleichgestellt sind. 

Übrigens hat Österreich in einigen Fällen trotz 
Fehlens der materiellen Gegenseitigkeit aus außen­
politischen Erwägungen Entschädigungszahlungen 
in Form von "Ex-gratia"-Leistungenerbracht. 

2. Ist die Gegenseitigkeit nicht durch Staatsver­
trag verbürgert, so muß das Bundeskanzleramt­
da es keinen einzigen Fall einer Kundmachung der 
Gegenseitigkeit im BGBI. gemäß § 7 AHG zweiter 
Satz gibt - über das Bundesministerium für Aus­
wärtige Angelegenheiten eine zeit- und arbeitsauf­
wendige Untersuchung der im Heimatstaat des 
betreffenden Ausländers -auf dem Gebiet der Amts­
haftung geltenden Rechtslage einleiten. In der Pra­
xis werden derartige Untersuchungen nicht nur auf 
Grund gerichtlicher Anfragen gemäß § 7 AHG, 
sondern auch auf Grund der Anfrage eines Rechts­
anwaltes zu einem konkreten Schadensfall eingelei­
tet, um aussichtslose Prozeßführungen und 
dadurch· bedingte Kostenbelastungen vermeiden zu 
helfen. . 

Die Erfahrung zeigt, daß in den meisten Fällen 
ergänzende Anfragen und damit neuerliche mit 
erheblichem Aufwand verbundene Untersuchungen 
notwendig sind. Darüber hinaus muß die einschlä­
gige Rechtslage in einem bestimmten Staat bei jeder 
neuen Anfrage neuerlich untersucht werden, da die 
Möglichkeit einer im Hinblick auf § 7 AHG rele­
vanten Rechtsänderung - auch innerhalb sehr kur-
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4 1014 der Beilagen 

zer Zeit - nicht ausgeschlossen werden kann. 
Somit sprechen auch verwaltungsökonomische 
Üb~rlegungen für eine 'Änderung der gegenwärti­
gen Rechtslage. 

Schließlich ist mit der Erhebung der ausländi­
schen Rechtslage auf dem Gebiet der Amtshaftung 
über die jeweils zuständigen ausländischen Behör­
den oder die Vetrauensanwälte österreichischer 
V ~rtretungsbehörden im Ausland ein nicht unbe­
trächtlicher Unsicherheitsfaktor verbunden, weil 
die Auskünfte der genannten Stellen naturgemäß 
nicht die für eine echte Rechtsvergleichung erfor­
derliche wissenschaftliche Gründlichkeit aufweisen 
können. Ein anderer Weg der Feststellung der aus­
ländischen Rechtslage wird jedoch in der Praxis 
meist nicht in Betracht kommen. 

Zu Artikel I: 

Die vorgeschlagene Fassung des § 7 AHG geht 
davon aus, daß es auch nach den im Völkerrecht 
anerkannten Grundsätzen zulässig ist, bei der 
Gewährung von Ersatzansprüchen den Grundsatz 
der Gegenseitigkeit anzuwenden. Dem Grundsatz 
der formellen Gegenseitigkeit entsprechend, wären 
Ausländer hinsichtlich der Geltendmachung von 
Amtshaftungsansprüchen österreichischen Staats­
bürgern immer dann gleichgestellt, wenn diese im 
Heimatstaat des betreffenden Ausländers Inländern 
auf dem Gebiet derAmtshaftung gleichgestellt sind. 
Dies hätte jedoch zur FQlge, daß ein Ausländer in 
Österreich auch dann einen Ersatzanspruch geltend 
machen könnte, wenn nach der Rechtslage in sei­
nem Heimatstaat überhaupt keine gleichartigen 
Ersatzansprüche bestünden. ' 

Im Interesse eines möglichst wirksamen Schutzes 
der Interessen österreichischer Staatsbürger im 
Ausland soll daher der Grundsatz der formellen 
Gegenseitigkeit nicht uneingeschränkt, sondern 
lediglich abgeschwächt und modifiziert gelten: 

Grundsätzlich sollen Ausländer wie österreichi­
scheStaatsbürger behandelt werden. Wird jedoch 
von einem fremden Staat dem Grundsatz der for­
mellen Gegenseitigkeit nicht entsprochen oder 
bestehen auf Grund seines Amtshaftungsrechts 
überhaupt keine Ersatzansprüche und trägt er den 
Interessen österreichischer Staatsbürger auch nicht 
in anderer Weise - etwa durch eine angemessene 
"Ex-gratia" -Ersatzleistung im konkreten Fall oder 
durch eine Änderung der Rechtslage - Rechnung, 
so soll ,die Bundesregierung ermächtigt sein, Ange­
hörige des betreffenden Staates von der Geltend­
machung von Amtshaftungsansprüchen in Öster­
reich durch Verordnung auszusehließen. 

Die Bundesregierung soll zur Erlassung solcher 
Verordnungen zwar ermächtigt, nicht jedoch ver­
pflichtet werden, um ihr jedenfalls die Wahrung 
besonderer, im Verhältnis zu einzelnen fremden 
Staaten gesondert zu berüeksichtigender außenpo­
litischer Interessen zu ermöglichen. 

Im Gegensatz zum geltenden § 7AHG bietet die 
vorgeschlagene Neufassung nur die Möglichkeit, 
Angehörige fremder Staaten von der Geltendma­
chung von Amtshaftungsansprüchen auszuschlie~ 
ßen. Der Geltungsbereich des neuen § 7 AHG 
erstreckt sich daher nicht auf "Konventionsflücht­
linge" und Staatenlose, die somit Ersatzansprüche 
auf Grund des § 1 Abs. 1 AHG geltend machen 
können. 

Abweichend vom Staatsbürgerschaftsgesetz 1965 
wählt die vorgeschlagene Fassung bewußt den im 
Vergleich zum Begriff "Staatsbürger" umfassende­
ren Begriff "Staatsangehörige"; damit soll zum 
Ausdruck gebracht werden, daß die gegenständli­
che Regelung nicht auf natürliche Personen 
beschränkt ist, sonde.rn auch juristische Personen 
und sonstige Personen- oder Vermögensverbindun­
gen, die Träger von Rechten und Pflichten sein 
können, erfaßt. Letztere werden dem Staat zuge­
ordnet, in dem der tatsächliche Sitz der Hauptver­
waltung liegt (vgl. § 10 IPR-Gesetz). 

Abschließend ist ausdrücklich darauf hinzuwei­
sen, daß derzeit geltende, die formelle Gegenseitig­
keit normierende Staatsvertrage durch die in Aus­
sicht genommene Neufassung des § 7 AHG nicht 
berührt werden. 

Zu Artikel II : 

Diese Übergangsbestimmung ist aus folgenden 
Überlegungen erforderlich: 

Der derzeit geltende § 7 AHG wird nach herr~ 
sehender Lehre und Reehtsprechung so ausgelegt, 
daß das Erfordernis der Gegenseitigkeit eine mate­
rielle Anspruchsvoraussetzung sei, die im Zeitpunkt 
des Eintritts des Amtshaftungsfalles gegeben sein 
müsse. Andernfalls steht kein Amtshaftungsan­
spruch zu, so daß eine diesbezügliche Amtshaf­
tungsklage vom Gericht abzuweisen wäre. Bei 
Inkrafttreten des geänderten § 7 AHG könnten sich 
nun in jenen Fällen Zweifel ergeben, in denen die 
Gegenseitigkeit zur Zeit der Entstehung des Scha­
dens nicht gegeben war, die Ersatzansprüche aber 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorgeschlage­
nen Neuregelung noch nicht verjährt sind und auch 
keine rechtskräftige abweisende gerichtliche Ent­
scheidung vorIiegt (etwa weil der geschädigte Aus­
länder nach Beratung durch einen Rechtsanwalt 
wegen offenbarer Aussichtslosigkeit von emer 
Klagsführung abgesehen hat). 

Diese "alten" Amtshaftungsfälle vom Anwen­
dungsbereich der Neuregelung auszuschließen, ist 
aber nicht nur ein Gebot der Rechtssicherheit, son­
dern auch der Gleichbehandlung. Ansonsten wären 
nämlich geschädigte Ausländer, die unter der Gel­
tung des derzeitigeri § 7 AHG eine Amtshaftungs­
klage, die in der Folge durch rechtskräftiges Urteil 
abgewiesen wurde, eingebracht haben, schlechter 
gestellt als ausländische Geschädigte, die bisher von, 
einer Klagsführung abgesehen haben. 
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------------------- ---~------- -------------------~T~e~xtgegenübentellung 

Gel te n d e Fa s s u n g: 

§ 7. Ausländern steht ein Ersatzanspruch auf Grund dieses Bundesgesetzes 
nur insoweit zu, als die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Sofern diese Gegenseitigkeit 
nicht in kundgemachten Staatsverträgen festgelegt oder im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht ist, daß die Gegenseitigkeit nach den innerstaatlichen Vorschriften 
des fremden Staates verbürgt ist, hat das Gericht eine Erklärung des Bundes­
kanzleramtes einzuholen; sie ist für das Gericht bindend. 

Vor ge s chI a gen e Fa s s u n g: 

§ 7. Wenn österreichische Staatsangehörige in einem fremden Staat Ersatzan­
sprüche im Sinne dieses Bundesgesetzes Qberhaupt nicht oder nicht unter den 
gleichen Bedingungen geltend machen können wie Angehörige des betreffenden 
Staates, und wenn ihren Interessen auch nicht in anderer Weise durch den 
betreffenden Staat Rechnung getragen wird, kann die Bundesregierung durch 
Verordnung festlegen, daß den Angehörigen des betreffenden Staates Ansprüche 
auf Grund dieses Bundesgesetzes nicht zustehen. 
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